
IVD-Wettbewerbsregel n

Wettbewerbsregeln des lmmobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der
lmmobilienberater, Makler, Venryalter und Sachverständigen e.V. gemäß Beschluss
der IVD Mitgliederversammlung am 20.05.2006 in Anerkennung des
Bundeskartellamts am 18. September 2006 auf der Grundlage des
Ursprungsbeschlusses des Bundeskartellamts vom 19.08.1963 veröffentlicht im
Bundesanzeiger Nr. 192 vom 12. Oktober 2006,

ln der Fassung des Beschlusses der IVD-Mitgliederversammlung am20. Mai 2006 in
Düsseldorf

lmmobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der
lmmobilienberater, Makler, Venralter und Sachverständigen e.V.

Präambel

Der lmmobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der lmmobilienberater,
Makler, Venrualter und Sachverständigen e.V. hat die folgenden Wettbewerbsregeln
zu dem Zweck aufgestellt, einen gesunden Leistungswettbewerb sicherzustellen und
das Verhalten aller lmmobiliendienstleister im Wettbewerb zu regeln, um einem den
Grundsätzen des lauteren Wettbewerbs zuwiderlaufenden Verhalten im Wettbewerb
entgegenzuwirken.

s r
Lauterer Wettbewerb und gute kaufmännische Sitten

lmmobiliendienstleister haben im Geschäftsverkehr die Grundsätze des lauteren
Wettbewerbs einzuhalten und Handlungen, die guten kaufmännischen Sitten
widersprechen, zu unterlassen. Den Maßstab für den Begriff der guten
kaufmännischen Sitten bilden die Verkehrsanschauung im Markt und die
Berufsauffassung eines ehrbaren lmmobiliendienstleisters und dienen dem Zweck,
e i nen leistu n gsg erechten Wettbewerb sicherzustellen.

lmmobiliendienstleister haben in ihrem Verhalten untereinander und gegenüber
Dritten stets darauf zu achten, dass das Ansehen der einzelnen Berufsangehörigen
und des gesamten Berufsstandes gewahft bleibt. Der Wettbewerb muss sachlich
sein und dient der besseren beruflichen Leistung und nicht einem Anlocken oder
Abwerben von Kunden durch unerlaubte Hilfsmittel.

s 2
Verbot un lauteren Verhaltens

Die Werbung mit unrichtigen, unvollständigen oder sonstigen irreführenden Angaben
über eigene, geschäftliche und persönliche Verhältnisse, insbesondere über die
eigene Leistungsfähigkeit, ist zu unterlassen. Hinweise auf geschäftliche oder


